
Amtliches

Kreis
M drr.

\
/

Unterlahn-
K»tttcht»zlattstrdieHtk«ilttim>chungmdrsßa»dratsaiutesu.desKrklrm»sch«ssk»

Tkglichr KeU>v ;«r Weser«nd «mser Jett»«-.
Preis » drr Unzrisrn : ^ WdNPA » und Vnlrg von H. «hr. Tom« « .

Dir kintp-PetitMe oder deren MsuM ISP'g-, 8 Zn Die»; RssrnirraK» §3 l GmS und Bir».
Nrllasrrz-ür W Pf«. J I « « m»; SiSA rrstrsfir« . ^I _ _ _ _ „

TETTöS ” Diez, Samstag den 5. Mai M7 57. Jahrgang
., !MMM M-« ^«U« lWWWM «» WW>» WWWW»» « S«>»» » >aW «M» >>W>MI«»MW WW«WWWWWWWS>SWW

AMtlicher Teil-.
M . f. H. U b. 3170.

Berlin , den 13. April 1917.

AuMhrungsaüweisung
zur Berordnuug des Bundesrats vom 22 . März
1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 250), betreffend den
Handel mit Opium und anderen Betäubungs¬mitteln.

Auf Grund des 8 1 der Verordnung des Bundesrats
vom 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 256), betreffend den
Handel mit Opiunr und anderen Betäubungsmitteln be¬
st!ininen wir folgendes:

1. Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis zum Er-
loerbe der im 8 1 der Verordnung genannten Betäubunas-
mulel sind die Regierungspräsidenten , int Landespvlizekbe-
zirk Berlin der Polizeipräsident in Berlin.

2. Ter Erlaubnis bedarf mit Ausnahme von Apotheken
jeder der im Großhandel die in 81 der Verordnung bezeichn
neten Mittel erwerben will , auch der Hersteller von Waren,
die unter Benutzung der in 8 1 a . a. O. genannten Stoffe
angeftrtigt sind. .

Apotheken bedürfen zum Erwerb der Betäubungsmittel
keiner besonderen Erlaubnis . Sie dürfen indes die Betäu¬
bungsmittel fortan nur noch zu Heilzwecken, d. h. unter
Beachtung der Vorschriften in 8 1 bis 9 des Erlasses vom
22. 3 ,ml 1896, betreffend die Abgabe stark wirkender Arzner-
mitrel »sw. (Min .-Bl . f. d. i. Verw . Sekte 123) abgeben;
eine Abgabe zu wissenschaftlichen Zwecken ist Apotheken
nicht mehr gestattet.

3. Tie Erlauiuüs ist Großhändlern nur dann zu er¬
teilen , wenn sie vorwiegend mit chemischen Stoffen und
Arzneimitteln im großen Handel treiben and ihre Waren
nicht unmittelbar an Verbraucher ab,etzen; im übrigen ist
sie nur solchen Personen zu bewilligen, welche die erwähnten
Betäubungsmittel zu einem erlaubten wissenschaftlichenoder
gewerblichen Zwecke benutzen wollen und vermöge ihrer Vor¬
bild au .: und persönlichen Zuverlässigkeit eine Gewähr gegen
mißbräuchliche Verwendung der Mittel 'bieten.

4. Die Erlaubnis ist nur auf Antrag und unter Aus¬
stellung eines Erlaubnisscheines zu gewähren. In dein
Erlaubnisschein ist in der Regel Art und Menge der zu er¬
werbenden Mittel anzu geben.

' 5. Tic Abgabe der Mittel darf , wenn die in dem Er¬
laubnisschein angegebene Menge im ganzen bezogen lvird,
nur gegen Aushändigung des Erlaubnisscheines erfolgen;
werden nu - Teilmengen erworben, so ist bei der Abgabe von
dem Veräußerer Art und Menge der abgegebenen Stoffe
sowie das Datum der Abgabe auf dem ' Erlaubnisschein zu
vermerkeil. Beim Bezug der̂ Restmenge ist der Schein an den
letzten Veräußerer auszuhandigen.

Urbcr die Abgabe ist fortlaufend ein Lagerbuch zu füh¬
ren. in dem der Eingang und Ausgang für feden Stoff etm
zeln ano gesondert zu vermerken sind. Aus den Eintragun¬
gen über Eingang und Abgang der Mittel müssen die Be¬
zugsquellen sowie Namen, Stand und Wohnort der Emp¬
fänger zu erkennen sein.

6. Die cingegangencii Erlaubnisscheine sind nach der
Zeilsolge gesondert mit dem Lagerbuch, aufzubewahren und
den mit der Ueberivachnng beauftragten Personen jederzeit
Vvrzulegcn.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Im Austräger

LusenSkh.
Ter Minister des Inner «.

In Vertretung:Drcws.* . '
l. 3401. Diez,  den 39. April 1917.

Wird veröffentlicht.
Tie Ortspolizeiöehörden haben die interessierten « reise

hierauf besonders hinzuweisen.
Ser L«»dr «1.

A
ftünmenuann.

I. 3598. Diez,  den 30. April 1917.
Ru die Herren Bürgermeister des Kreise».

Ich 'mache daraus aufmerksam, daß bei bestehendem
Mangel an geeigneten Polizeivrganen das Gesey über den
vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 die Mög¬
lichkeit bietet , in den: erforderlichen Umfange Hilfskräfte
für den Polizeidienft heranzuziehen.

Ich empfehle im Bedarfsfälle die Beschreitung dieses
Weges.

Ter König !. Landrat.
I . «.

Zim », ermann . , .



Mul  Grünk > oes § 3 Vlbf. 2 der Bekailntinachililg vom
1t . tcncmbe r 1010 lR .-01.-Bl . Nr . 281), betreffend die Er-
,'varnir von Brennstoffen und Beleuchtuiigsmittein sek«
ich die Polizeistunde für den Wirtshausbercieb für die
Zeit vom 1. Mai d. Js . bis zum II . Augustd. I -. i'l Er-
werteruleg meiner bereits bestehenden vresbezüglichen An¬
ordnungen auch mr die nachbenannten Gemeinden auf
11 Uhr abends fest:

im Kreise Biedenkopf: für Biedenkopf und Gladenbach,
::» Kreise Unterlahn: für Diez, Bad Ems und Nassau,
im Kreise Till : für Dillenburg, Herborn und Haigee,
im Kreise Höchst: für Hofheim und Bad Loden, Unter¬

liederbach, Sindlingen und Zeitheim,
sin Kreise Obertaunus: für Oberursel. Cronüerg, König¬

stein, Friedrich Dorf und Eppstern i. T.,
in> Kreise Untertaunus : für Langenschwalbach, Idstein

und Schlangenbad,
im Kreise Limburg: für Hadamar und Cgurberg,
im Kreise Oberwesterwald: für Marienburg und Hachen¬

burg.
im Kreise Unterwesterwald: für Montabaur,
im Kreise Rheingau: für Rüdesheim, Eltville, Aßinanns--

hausen, Geisenheim, Winkel, Mittelheim, Oestrich,
Hattenheim, Erbach und Niederwallauf,

im Kreise St . Goarshausen: für St . Goarshausen, Brau¬
bach, Caub, Nastätten, Riederlahnstein und Ober¬
lahnstein,

im Kreise Oberlahn: für Weilburg, Runkel, Weilmünster
und Villmar,

im Kreise Westerburg: sür Westerburg, Nennern) und
Wallmerod,

im Kreise Wiesbaden-Land: für Dotzheim-, Schierstein,
Sonnenberg und Bierstadt.

Für alle übrigen Orte des Bezirks mit Ausnahme
derjenigen, für die bereits besondere Anordnungen bestehen,
wird hiermit die Polizeistunde an den Wochentagen von
Montags bis Freitags aus 10 Uhr und an den S .rms-
i.igcn, Sonn- und Feiertagen uni II Uhr abends festge-
letzt.

Mit dem 1. September d. Js . tritt ohne weirereS die
b.swrige Polizeistunde wieder rn Kraft.

Ter Rettierungs- Präsident,
v. Meister.

1. 367J5. Diez,  den 2. Mai 1917.

Bekanntmachung.
Ter Herr Regierungspräsident in Wiesbaden hat auf

Grund des 8 3 Absatz2 der Bekanntmachung vom 11. De
zo-mber 1916 (Reichsgefetzblatt Nr. 281), bet' essend Die Er-
sparurs von Brennstoffen und Beleuchtungsmitteln, die Po-
li-tijlnnve für den Wirtshausbetrreb in der Zeit vomi1. Mm
d. Js . bis 31. Augustd. Js . in den Städten Diez, Nassau
und Bao Ems auf 11 Uhr abends und ,ür alle übrigen
Orie lrs Kreises an den Wochentagen von Montags bis
Freitags auf 10 Uhr und an den Samstagen, Sonn- und
Fewrtagen auf 11 Uhr abends festgesetzt.

Mrl dem 1. September d. Js . tritt ohne weiteres die
bisherige Polizeistunde wieder in Kraft.

Tee Lrtspolizeibehörden werden um entsprechende Wei-
tervrlanntgabe ersucht.

»er M»mW.
3. ».

n Btememwna

i (u$ Provinz und Nachbargebielen
:!: Rastanische Brandvcrsicherunqsanstalt . D!e

BrondschadenfäUe sind im Jahre 1918 nach oem Bericht der
Nass. BrandversichcrungSanstaltsowohl inbezug ans die Scha¬
denhöhe erheblich gegen den Durchschnitt der voravsliegenden
10 Kalenderjahre zurückgeblieben. Tie Anzahl der Schaden¬
fälle betrug nämlich nur 331 gegen 405 im Jahre 1915 und
gegen bic Durchschnittszahl von rund 548 der zehn Kalender¬
jahre von 1006 bis 1915. Tie Gesamischadenböhe betrug
579 626 Mark gegenüber 879 882 Mark in 1915 ,■„& gegen¬
über einem Schadendurchschnittvon rund 751053 Mark für
das Jahrzehnt von 1906 bis 1915.

TUlenbnrg , 4. Mai. Tie Stadtverordneten genehmigten
die Erwerbung eines Fahrochse»-Gespanns »nd die Beschaf¬
fung zweier Leitpferde aus den Bestünden eines Artillerie-
Regiments zur Förderung der landwirtschaftlichen Arbeiten.

Oberlahustcin, 4. Mai. In letzter Zeit haben des öf¬
teren Waldbrände stattgesnnden, »nd auch gestern wieder ließ
sich ein größerer Waldbrand wahrnehmen, dem größere Strecken
des unserem Nachbarorte Kapellen gehörig»,, Waldes znm
Opfer fielen.

Crouberg , 4. Mai. Bei der Holzversteigerung im Frei-
herrlich vom Bethmannschen Marienwalde erklärte der die
Versteigerung leitende Förster nachdrücklich, die Käufer möchten
sich mit .ihren Angeboten nicht gegenseitig zu überbieten su¬
chen, da seine Herrschaft nickä vas mindeste Interesse an hohen
Preisen habe und wünsche, daß das Holz recht preiswert ab¬
gegeben werden. Leider wurde das Gegenteil erreicht
Die Käufer boten geradezu unsinnige Preise, die das Arbt-
bis Zehnfache der Friedenssätze erreichten-

51. Ko« m«uallaudtag drs Reg.-Bez. Wiesbaden.
In der Sitzung am Donnerstag genehmigte der Landtag

zunächst einen Zusatz zum 8 5 der Verwaltungsbestimmun¬
gen für die Nassauische Landesbank und die Nassauische
Sparkasse, durch den auf Direktionsbeschluß auch mittlere
Beamte zur Zeichnung zugelassen werden können. Dann
wurde der Antrag auf Uebernahme der rm Jahre 1913 ein-
gllreienen Kriegsschäden der Nassanischen Landesversiche¬
rungsanstalt auf den Bezirksverbandangenvnlnlen, indem
man sich der Ansicht des Finanzausschusses, daß nach glück
liefet Beendigung des Krieges mit einem weiteren Ans
schivung der Anstalt zu rechnen sei. ansch'.oß. Der Kerker-
bachbahngesellschastwurde die erbetene Zinsfreihrit auf die
Restsorderung von 227 500 Mark bis zum 1. April 1919
bewillige. In mehrstündiger Beratung wurde schüeßlich
über die Errichtung einer Nassanischen gemeinnützigen Sie-
delungsgesellschaft, insbesondere für Krregsöeschävlgre ver¬
handelt. Es handelt sich nur Förderung der inneren Kolo¬
nisation durch Bauernstellen hauptsächlich aber durch gärt¬
nerisch nutzbare Besitzungen bon 1/2 bis 2 Morgen Größe
'nit Wohnhaus. In vielen Teile» des Bezirks besteht ei»
Bediirfnr's ftir solche Kleinsiedelungen, Nach den Verhand¬
lungen mit dem Oberpräsidenten, die der Landesausschuß
oisher geführt hat, erscheint die Durchführung der Sache
auschchtsvoll. Auch mit dem Rhein-Marnischen Ausschuß
hatte man sich ins Benehmen gesetzt. Eine vom Finanz
aus schuß bvrgeschlagene Entschließung wird in nachstehen¬
der Fassung angenommen: „Der Landesausschuß wird er«
niächiigt: 1. Die Verhandlungen mit der Staatsregrerung
und den sonstigen Beteiligten über die Errichtung einer ge-
mernlrützigen Nassanischen Siedelnngsgcsellschafi iverterzu-
führen; 2. dabei eine Beteiligung des Bestrksverbandes an
ivm Gründungskapital in Höhe von 250-900 Mark unter der
Voraussetzung vorzusehen, daß der Staat mindestens mit der
gleichen Summe sich beteiligt; 3. die Satzung einer gemein¬
nützigen Nassanischen Siedelungsgesellschastm. b. H. mit
der König!. Staatsregierung unter Anlehnung an die
Satzung der Siedelungsgesellschast„Rheinisches Heim" rn
Bonn chn Einbenrehmen mit einer vom Kommunatlandtag
zu wählenden siebengliedrigen Kommission, vorbehaltlich der
Genehmigung des Kommunallandiags, zu verernvaren". —
Mit einer weiteren Sitzung gedenkt man, die Beratungen zu
beenden.



91. Sitzung vom 2. Mai.
Au» bei Tagesordnung steht zunächst ein Gesetzentwurf

zur Bereitstellung weiterer Staatsmittel für Wasserbauten.
Zur Herstellung einer zweiten Mündung oeö Rhein - Herne-
Kanals in den Rhein sollen 18 Millionen 200 000 Mark
ausgeworjcn werden.
Eisenbahn minister v. Breiten buch : Tie bisherige Mün-
drmgsschleuseist an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit c.n-
gekommen. Wandel kann nur durch Erbauung einer zwei¬
ten Mündungsschleuse geschafsen werden. Der Rhein-
Herne-Kanal hat die an seinen Bau geknüpften Erwar¬
tungen voll erfüllt und eine sehr gute Entwicklung ge¬
nommen, vor allem hat er die Staatserienbahnen merk¬
lich entlastet.

Nach zustimmenden Erklärungen der umiseu Redner
wird dre Vorlage in erster und zweiter Lesung angenommen,
nach einer Auseinandersetzung auch in dritter Lesung.

Ein schleuniger Antrag des Ausschusses für Bebvi-
kcrungspolitik ersucht die Staatsregierung , den eingezogenen
Beamten , Lehrern, auf Privatdienstvertrag Angestellten und
Arbeitern die Kinderbeihilfen auch dann zu gewähren, wenn
sie Nntervssizierslöhnung beziehen. Der Antrag Ivird auf
die heutige Tagesordnung gestellt. Es folgt die dritte Le¬
sung des' Wvhnungsgesetzes.

Die Fortschrittliche Volkspartei har ihre gestern abge¬
lehnten Anträge zugunsten der Selbstverwaltung wieder
eingebracht. Abg. Jt schert (Ztr .) beantragt noch einige
Frist - uns Jnstanzänderungen im Rechtsverfahren . Stach
i'imger Debatte werden in der Einzelberatung die fortichritt-
lichen Anträge ohne Erörterung abgelehnt, der Antrag
Jtichert angenommen. Das Gesetz wird gegen vereinzelte
Stimmen verabschiedet, gleich daraus ohne weitere Be¬
sprechung das BürgschastssicherungsAjetz unter Ablehnung
fortschrittlicher Anträge . — Eine Anzahl Petitionen wird
nach den Slusschnßanträgen erledigt oder abge'etzt.

Der Vertagungsantrag der Regierung lautet für die
Zeit vom 15. Mai bis 9. Oktober dieses Jahres . Wegen
der Ernährungsfragen wünscht Abg. Frhr . v. Zedlitz (stk.)
Vertagung nur bis 1. August. Abg. A. Hosfmanu (Soz.
Arbg.1 ebenfälls , Abg. Friedberg snatl .). Abg. Dr . von
Hehdebrand (kons.), Abg. D. Pvrsch (Ztr .) treten für den
Rcgierungsantrag ein.

Minister des Innern v. Lvebell:  Wenn die Ver¬
treter der Parteien den Wunsch bekunden, daß eine Sitzung
des Hauses schon vor dem 9. Oktober zusammenberusen
werde, so wird die Regierung einer solchen Anregung selöst-
verständUch vollste Beachtung zuteil werden lassen. Die
Entscheidung hat der König zu treffe».

Abg. Frhr . v. Zedlitz:  Ich nehme an, daß das Hecht,
die Regierung werde einen solchen Beschluß der Parteiführer
durchführen ; wenn nicht widersprochen wird , stelle ich das
hiermit fest. (Heiterkeit.) Dann können lvir dein Verta-
g:!ngsuutrag zustimmen.

Der Vertagungsantrag wird einstimmig angenommen.
Reichsschatzamtssekretär Graf Roeder -n tritt den leh¬

ren Behauptungen des Vorredners entgegen. Der Volks-
parteiler S chw e i ckh a r d t verlangte gesetzlichen Schutz
gegen die ungesetzliche Abwälzung des Umsatzstempels ans
vre Häuser durch die Lieferanten und Graf Rvederu sagte zu.
baß ein entsprechender Gesetzentlvurs 'dem Reichstag dem
nächst pvrgelegt werden soll.

Für baldige Ausgabe von Halbinarkschsineu sprachen
Abg. Tr . Arend (Dtsch. Fr .) und Abg. Zimmermann Gatt .)

Eine Wahlrechts-Interpellation.
Die Tagesordnung ist erschöpft. Zn der herrschenden

Unruhe hört man, daß der Präsident , ohne tm einzelnen
verständlich zu sein, die Einbringung einer Wahlrechts-
Interpellation mitteilt . Es erhebt sich eine überaus leb¬
hafte Geschäftsordnungsdebatte.

w.nng rechts.)
Tic Abgg. Hirsch-Berlin (Soz .) und Tr . Pachnicke (Pp .)

weisen darauf hin, daß nach der Geschäftsordnung Intee
pellationen aus die Tagesordnung der nächsten Sitzung z»
stellen sind. Dr . Pachnicke erklärt sich emverstanden, daß die
Interpellation aus die Tagesordnung derjenigen Sitzung ge
stellt wird , die einzuberufen der Präsident ermächtigt wer¬
den soll.

Weitere Redner ans deni Zentrum und von den Natio¬
nal liberalen finden die Einbringung öer Interpellation
ebenfalls seltsam nach den gestrigen Vorgängen , während der
Vertreter der Volkspartei das Verfahren ordnungsgemäß
findet.

Die Beschießung von Dover und das Nacht¬
gefecht vor den Downs am 2t . April.
ATB . Berlin,  3 . Mat . Eine deutsche Torpedobovts-

florcille unter Führung des Korvettenkapitäns Gantrer
steuerte in der Nacht zum 21. April zwischen 12 und 1 Uhr
in den englischen Kanal und manövrierte sich an Dover
heran . Ettva um iy 2 Uhr begann die Beschießung Dovers,
wobei dar Gelände mit Leuchtgeschossen beleuchtet wurde.
Nuchrem mit dem erwünschten Erfolge der Beschießung ge¬
rechnet werden konnte, ging die Flottille nah; an die aus der
Reede zu Anker liegenden Bewachungsdampftr , von den; »
einer mit vernichtendem Erfolge unter Feuer genommen
wurde. Die Scheinwerfer waren bemüht, die Angreifer zu
emdesttir, aber ohne Erfolg . Hieraus wurde di; 'Rückfahrt
aiigetreten , nach 2 Uhr wurde nochmals Kehrt gemacht und
Kurs aus di« Downs genommen, in der Absicht, auslausende
Seestrcitkräste anzugreisen. Ungefähr um 2 Uhr 40 mor¬
gens wurde etwa vier Seemeilen südöstlich vom South
Goodwin-Feuerschiff ein abgeblendetes feindliches Schiff ge¬
sichtet. Die Flottille ging sofort zum Angriff heran , und es
kamen auch bald ein oder zwei weitere sern'dliche Fahrzeuge
irr Sicht . Es entspann sich zwischen den ersten drei deutschen
und zwei bis drei feindlichen Zerstörer » ern 'scharfes Gefecht.
Um 2 jUhr 45 Min . erhielt das feindliche Führerschrfs euren
Tvrpedotreffer unter der Kommandobrücke. Das Schiff brach
ui,rer einer starken Explosion in sich zusammen und sank,
mit den, Heck zuerst, in die Tiefe. Nunmehr drehte rer
andere feindliche Zerstörer zum Rammstoß auf die vordere
deutsche Gruppe von drei Booten zu. Unser Schlußboot
wrck dein Rammstoß durch ein geschicktes Manöver aus , >o
daß der feindliche Zerstörer hindurchstieß und hrerber von
unserer Artillerie mit Geschossen überschüttet wurde. Es
wurde sestgestellt, daß er ein größeres Schußlvch in der Bord¬
brüste hatte , daß die Kommandobrücke zusammengeschosst»
>var rurv nach Backbord überhing und daß das Achterdeck
brannte . Tie Gegenwirkung des Feindes mit Torpedos und
'Artillerie war erfolglos . In der Dunkelheit kanr dann der
Gegner aus Sicht.

Während sich das Gefecht zwischen zwei dis drei eng-
lischkil Zerstörern bezw. Führerschiffen und der deutschen
vorderen Gruppe von drei Booten äbsprelte, war ebenfalls
die Hintere deutsche Gruppe in einen heftigen Kampf mit
mehreren feindlichen Zerstörern und Führer,chisfen der
wickelt. Aris das vorderste Boot der hinteren deutschen
Gruppe setzte etwa um ft2Z Uhr ein ,kindliches Zerstörer
Führerschiff zum Rammstoß an ; dieser wurde durch Aus
Weichen vermieden. Während des Pasftercnö Ivnrden auf
den Gcgrrcr zwei Treffer in Back und un Treffer in die
Kommandobrücke erzielt . Die drei deutschen Boote suchten
kann sich zu sammeln, wobei starke Funken auS den Schorn¬
steinen sprühten und so in der dunklen Nacht cur verhältnis¬
mäßig gutes Ziel für die feindliche Artrllerre geboten würbe.
Hierbel gelang es, auf einen feindlichen Zerstörer nrit drei
Schornsteinen einen Torpedotresfer zu erzielen, der ihn so
fort m Flammen hüllte . Unmittelbar darauf , kurz vor
I Uhr, erhielt das zweite Boot der hinteren deutschen Grupp-
einen Torpedotreffer . Das Boot brach auseinander . Im



Anläufe  dieses Gefechtes wurde dann walnMintlch auch
das Zweite deutsche Boot, das seit dieser Zeit nicht mehr ge¬
sichtet wurde, vernichtet.

Be, biefeni Kampf gelang es eurem der deutschen Zer-
störer (wahrscheinlich später vernichteten), an einen feind¬
lichen Zerstörer hemnzukommen. Unsere Mannschaft enterte
an B^rd des Gegners, wobei es zu eurem harten Kamps
Mann gegen Mann kam. Inzwischen kamen Eitere feind¬
liche Streitkräste in Sicht, die unsere Boule veraalaßten,
dein an Zahl überlegenen Gegner auszuw'ichi' ii und den
RüttMiusch anzutreten. Die in letzter Zeit vielfach verbvdr-
rere Ansicht, daß der ganze nächtliche Kampf zivischen sechs
den.scheu und nur zwei englischen Zerstörern srch abgewlckclt
habe, ist durchaus unzutreffend. Vielmehr war der Gegner
anstren Streitkrästcn erheblich überlegen. Ten wenigen
deutschen Zerstörern standen nicht nur eine große Anzahl
englischer Zerstörer gegenüber, sondern vor allem auch nach
eigener englischen Angabe ganz erheblich an Gefechtötraft
überlegene zwei Zerstörerführerschiffe.

Die Eruahrrmg der Stadtkinder auf dem Lande.
Ter preußische Staatskommissar für Boikserurhrnaz

hat im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Kriegs
ernäh. nngsamtes Bestimmungen erlassen, b,e -a? Frage der
Cnrährung der auf das Land geschickten Stadtkinder regeln.
Aach diesen Bestimmungen werden den Laadwnte» aus-
rerche-We Mengen an Lebensrnitteln zur kräftigen Ernäh¬
rung der Stadtkinder belassen iverden, >v daß die Eltern
der 'Stadtkinder die ruhige Gewißheit haben können, daß es
ihren Kindern an der so dringend notwendigen kräftige»
Ernährung nickt fehlen wird.

Bon Sen Bestimmungen seien folgende, als besonders
wichtig, erwähnt:

Lesern die Kinder bei Selbstversorgern Ausnahme fin¬
de ., Wae in der Regel der 5rall fern wird, sind Tie als zu
deren Haushalt gehörig anzusehen und nach den für Selbst-
e>saiger geltenden Grundsätzen zu behandeln. Ber In-

anspiüchnahme von Getreide, Hülsenfrüchten und Karcvs-
si-ln ist den Landwirten zur Ernährung der Kinder die er-
mri'crnche Menge in gleicher Weise zu belassen, wie für
An gehörige ihrer Wirtschaft. Für die Zuweisung genügt der
Nachweis, daß der Landwirt sich verpflichtet hat, Stadt¬
kinder in seinem Haushalt aufzunehmen. Der Flerschb'darf
ist aus dem, denr Selbstversorger aus Hausschlachtungen zur
Verfügung stehenden Fleisch zu decken. Nötigenfalls kann
dir Erlaubnis zu weiteren Hausschlachtung-n erteilt wer¬
den. Die Kinder sind vor ihrem Fortgang ckufs Land recht
zeitig abzuinelden und ihnen die Lebensmittelkartenabzn-
nehmen. Hierüber muß eine Bescheinigung erteilt werden,
die ber der Anmeldung in den« Landaufenthaltsarre vorzu¬
legen ist. Die Landwirte erhalten für dir Kinder, sowie
sie nicht aus Selbstversorgervorräten zu versorgen smd,
Lebensmittelkarten, wie sie am Landaufenthaltsorte üblich
sind. Vis zum 1. Mai sollen dir Kinder abgebrnden und die
Kinder ausnehmenden Koinmunalberbändean d,e hierfür
eingesetzte zentrale Verrechnungsstelle, das LandeSznckcr-
omt, Berlin, die vorläufige, bis zum i . Juni die end¬
gültige Zahl der Kinder melden.

Tie Bestimmungen finden nur Anwendung aus tte Le¬
bensmittelversorgung solcher Kinder, welche von Kommunal¬
verbänden, Behörden, kirchlichen und Pfarcgemieneüen ge¬
meinnützigen Vereinen u. dgl. in größerer Anzahl .plan¬
mäßig auf dem Lande üntergebracht werden. Sie sollen
eine den gegenwärtigen Verhältnissen «itsprechende aus-
kömraliche Versorgung dieser Kinder auf dem Lande sicher
Hellen nnv haben den Charalter von Vorzugsbestiminungen
gegenüber den allgemeinen Grundsätze» für die Versorgung
ortsfremder Personen. Sie sind demgemäß auch mit beson¬
der.' »' Wohlwollen anzuwenden. Auch ist rede unnötige
Behelligung der Quartierwirte der Kinder durchaus zu ber-
meiden. Tie Versorgung von Kindern, die außerhalb eurer
f'stea Lrganisation auf rein pribatein Wege vorübergehend
auf das Land gebracht werden, z. B. zu Verwandten, hat
sich lediglich nach den allgemeinen Grund lauen zu richten.

Die Bewirtschaftung und Bertetlung
unserer wichtigsten Nahrungsmittel.

(2. Fortsetzung.)
Zucker und Fett.

Aehniiche Verhältnisse wie bei den Kartoffeln haben
auch zu. Rationierung des Zuckerverbrauches geführt. An
Zucker konnten wir in Friedenszeiten nicht nur den Be¬
darf des deutschen Volkes voll befriedigen, sondern wir
hatten darüber hinaus eine nicht unbeträchtliche Ausfuhr,
so daß man im Anfang des Krieges der Meinung war,
im Zucker eine schier unerschöpfliche QueUe zu haben. Aber
der Zucker war im weiteren Verlause des Krieges berufen,
eine Ersatz- bczw. Ursprungsquelle für viele zur Krieg¬
führung unerläßliche Kampfmittel zu weiden, deren tut
Frieden zu ihrer Erzeugung verwendete Rohstoffe nach
Wegfall der Uebersee-Einfuhr nicht mehr zur Verfügung
stairoen. Es kann hier nur gesagt werden, daß die Heran¬
ziehung des Zuckers zur Munitionserzeugung eine aus¬
schlaggebende Rolle für die Durchführb« keit des Krieges
spielt.' Durch diese Tatsache und durch den bedeutend ver¬
mehrten Verbrauch des Zuckers zur menschlichen Ernährung
findet auch seine Knappheit eine durchaus natürliche Er¬
klärung. Wenn in letzter Zeit immer wieder die Behaup¬
tung anftritt , daß in den Zuckerfabriken große Mengen
Zucker lagerten, welche nicht abberufen werden, jo entspricht
das völlig den Tatsachen. Es sind dies die Vorräte, denn
wir bis zum Beginn der neuen Zuckerkamp,ague zur Be
friediguug der zugebilligten Ansprüche, der Bevölkerung
ilsw. restlos bedürfen, ein darüber hinausgehenderUeber-
schuß au Zucker ist nicht vorhanden.

Tie durch die imumgängliche Inanspruchnahme der
deutsche!. Zuckererzeugung für eigentliche Kriegszwecke be¬
dingte, verhältnismäßig geringe Verbrauchszuckermcnge ist
um so bedauerlicher, als gerade der Zucker am besten ge¬
eignet ist. die bestehende Fettnot weniger fühlbar zu ma¬
chen. Nicht nur, daß die im Zucker«nthalteneu Kohle
Hydrate ernährungsphysiologisch bei Fettmangel bejonders
wertvoll sind, kommen auch die mit seiner Hilfe hergestellten
Aufstrich mittel den Bedürfnissen der Bevölkerung am besten
entgegen. Ter Fettinangel findet wreöcr, wie die Brvtkorn-
knappyeii seine natürliche Erklärung rn der abgeschnittenen
Einfuhr. 3,5 Millionen Zentner Butter und Schmalz
fallen gänzlich aus. 20 Millionen Zentner eingeführte Oel-
srüchte lieferten uns nicht nur große Mengen Speisefette,
sondern vor allen Dingen auch das zur Erzeugung von
Milch und damit Butter unersetzbare hochwertige Kraft¬
futter. Was steht denn heute den Landwirten nom zur
Fütterung ihres Milchviehs zur Verfügung? Das früher
durch reichliche Einfuhr in beliebiger Menge vorhandene
Kraftfutter gibt es nicht mehr, Getreide, Kartoffeln und
Kohlrüben dürfen nicht verfüttert werden, bleiben nur Heu,
Stroh ' und Futterrüben. Hinzu kommt, daß das Milch¬
vieh vielfach neben seiner Milchleistung trotz des verschlech¬
terten Futters zur Arbeitsleistung herangezngen werden
muß, so daß cs fast verwunderlich erscheinen inuß, daß die

.Landwirtschaft noch die fetzige Fetterzeugung zu erzielen
imstande ist. Hinsichtlich unserer Fettversorgnng dürfen
wir uns fiir die nächste Zükunst keinen zu großen Hoff¬
nungen auf Besserung hingeben. Trotz Erschließung aller
nur 'denkbaren Hilfsquellen, wie Heranziehung von Knochen,
Mohn, Sonnenblumen, Bucheckern und anderen Samen, der
Abwässtkfettaewinnung usw. sind wir wohl 'eit der Grenze
unserer- Lcistunqsfähiäkeit angekommen, nachdem wir im
Juni eine kleine Aufbesserung der MargartnezuwNunger¬
fahren haben iverden.

Fortsetzung folgt.

An die Herren Bürgermeister!
Formular

Personal .Ausweis
zu beziehen durch die Druckerei des Amtlichen Areisökattes

H. Chr. Sommer, Bad Ems- Diez.
VerantwockKch fiir die Schriftltitung Richard Hein, Bad Emi
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